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Einordnung in die Welt der Planungsinstrumente
− Das rGVK ist ein koordiniertes Schluss-

dokument mit Umsetzungsprogramm 

(Massnahmenblätter) 

− Mit Zustimmung zum rGVK bekunden 

die Massnahmenträger (Kanton, 

Gemeinden, Planungsregion, 

Transportunternehmen) die Absicht, ihre 

Massnahmen planerisch voranzutreiben 

und umzusetzen

− Keine direkte Rechtsverbindlichkeit, 

gemeinsam beschlossener 

Orientierungsrahmen

− rGVK ist Grundlage für künftige 

Revisionen des RRP und 

Agglomerationsprogramme
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Rahmen und Grundlagen

ROK RegioROK
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Beteiligte



Amt für Mobilität5

Prozess
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Lagebeurteilung



Amt für Mobilität7

Ziele
    Zusammenarbeit 

    

Z
ie

l 

Z1 

 

Die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinden und Planungsgremien der 
Region Weinland und mit dem Kanton im Bereich Mobilität und Verkehr 
wird verbessert und verstärkt. 

   Schwerverkehr 
    

Z
ie

l 

Z2 

 

Der Schwerverkehr durch das Weinland wird auf der A4 gebündelt, auf 
dem übrigen Strassennetz möglichst plafoniert und siedlungsverträglich 
abgewickelt. 

    

 

   Ortsdurchfahrten / Sicherheit 
    

Z
ie

l 

Z3 

 

Die Ortsdurchfahrten werden vom Kanton unter Mitwirkung der 
Gemeinden so gestaltet, dass neben der Durchfahrt für den MIV und den 
ÖV auch die Aufenthaltsqualität und die Bedürfnisse des Fuss- und 
Veloverkehrs abgedeckt werden und der Verkehr siedlungsverträglich 
abgewickelt wird.     

 

 

 
 Freizeitverkehr 

    

Z
ie

l 

Z4 

 

Freizeitanlagen und Erholungsgebiete sind mit ÖV-Angeboten und 
Veloinfrastruktur erschlossen. Der Freizeitverkehr wird gelenkt und 
vermehrt mit dem öffentlichen Verkehr und der kombinierten Mobilität 
abgewickelt.     
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   Mobilitätsverhalten 
    

Z
ie

l 

Z6 

 

Das Mobilitätsverhalten basiert auf einer wesensgerechten 
Verkehrsmittelwahl für die verschiedenen Verkehrszwecke. Auf kurzen 
Distanzen wird das Potenzial des Velos besser genützt und auf längeren, 
nachfragestarken Relationen der ÖV-Anteil erhöht. Die Förderung 
nachhaltiger Verkehrsmittel in Bezug auf deren Flächen- und 
Energieverbrauch hat gegenüber dem MIV Priorität. 

 

   Öffentlicher Verkehr 
    

Z
ie

l 

Z7 

 

Der öffentliche Verkehr bildet das Rückgrat zwischen den regionalen 
Zentrumsgebieten und den Nachbarzentren des Weinlandes. Der 
Mehrverkehr auf diesen Strecken wird hauptsächlich durch den ÖV 
abgewickelt.     

 

 

 
 

Kombinierte Mobilität 
    

Z
ie

l 

Z5 

 

Die kombinierte Mobilität wird in der Region Weinland gefördert und 
ausgebaut, um für den Freizeit- und den Alltagsverkehr attraktive 
Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu schaffen.  
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Handlungsstrategien
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H 2.1 
 

Der Kanton und die Region setzen sich beim Bund dafür ein, dass die Auto-
bahn A4 weiter als Route für den Schwerverkehr gestärkt wird. 

H 2.2 

 

Zusammen mit der Umgestaltung der Ortsdurchfahrten werden situationsspe-
zifische Massnahmen ergriffen, um die störenden Auswirkungen des Schwer-
verkehrs zu vermindern. 

H 2.3 

 

Das Schwerverkehrsaufkommen an den wichtigen Einfallsachsen ins Wein-
land wird mit einem Monitoring beobachtet und periodisch ausgewertet. Wächst 
der Schwerverkehr abseits der A4 überproportional an, werden Gegenmass-
nahmen geprüft. 
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Massnahmen
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Massnahmenblätter
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Vernehmlassung Bericht Ziele und Massnahmen

− Nahezu alle Gemeinden sowie Nachbarkantone, ZVV, PostAuto und 

kantonale Fachstellen haben Stellung genommen.

− Es herrscht eine breite Zustimmung, neben einzelnen kritischen Voten.

− Diverse Anregungen und Einwände wurden unmittelbar berücksichtigt und 

in den Bericht aufgenommen. 

− Weitere stellen Hinweise für die Umsetzung der Massnahmen dar. 

− Einige konnten nicht berücksichtigt werden, sind jedoch zur Kenntnisnahme 

festgehalten worden.
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Vernehmlassung Ziele und Massnahmen

− Alle Anträge und Hinweise sowie der Umgang damit sind in Kapitel 5.3 

zusammengefasst und Bestandteil des Schlussberichts

− Verschiedene Hinweise beziehen sich bereits auf die nachfolgende Phase 

der Umsetzung und gehen damit nicht verloren.
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Genehmigung des rGVK Weinland durch den 

Projektausschuss

− Der Projektausschuss hat das 

vorliegende rGVK Weinland 

mit den Berichtsteilen 

«Lagebeurteilung» sowie 

«Ziele und Massnahmen» 

am 6. Oktober 2023 

genehmigt.
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Antrag auf Zustimmung der 

Delegiertenversammlung zum rGVK Weinland

− Der Projektausschuss beantragt der Delegiertenversammlung der Zürcher 

Planungsgruppe Weinland, dem rGVK Weinland ebenfalls zuzustimmen.

− Mit der Zustimmung zum rGVK bekunden die Massnahmenträger (Kanton, 

Gemeinden, Planungsregion, Transportunternehmen) die Absicht, ihre 

Massnahmen planerisch voranzutreiben und umzusetzen.
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Weiteres Vorgehen

− Umsetzung der Massnahmen
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Weiteres Vorgehen

− Erarbeitung Umsetzungsagenda (Prioritätenreihung)

Diskussionthema im Fachaustausch Verkehr und Mobilität mit Vertretung 

der ZPW sowie dem GPVA am 1. Februar 2024

= Massnahme 02 – Regelmässiger Austausch Region-Kanton

− Ziel: Liegt als Grundlage für Budgetplanung 2025 der ZPW vor.

− Kanton wird erste Massnahmen bereits im 2024 starten oder den Start 

zumindest vorbereiten.



Amt für Mobilität18

Besten Dank für die Zusammenarbeit!
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